
 

 
  
 
 Seite 1/ 1 

  

 

 

Beschlussvorlage 

  

Drucksachen-Nr. VL-56/2019  

 Biblis den 27.05.2019 

Bürgermeister Aktenzeichen: 

  
 

Beratungsfolge Sitzungstermin TOP Öffentlich 

Gemeindevorstand 04.06.2019  nichtöffentlich 

Bau-, Gewerbe-, Landwirtschafts- und 
Umweltausschuss 

05.06.2019  öffentlich 

Haupt-, Finanz- und Sozialausschuss 06.06.2019  öffentlich 

Gemeindevertretung 12.06.2019  öffentlich 
 

Titel 

Fahrbahnsanierung Bürstädter Straße zwischen Weschnitz-Brücke und B 44 

hier: Genehmigung von ÜPL/APL Mittel für das Haushaltsjahr 2019 
 

Beschlussentwurf: 
 

Die Gemeindevertretung beschließt, auf Grundlage der zu dieser Vorlage beigefügten Kostenkalkulation für die 
Fahrbahnsanierung der Bürstädter Straße zwischen Weschnitz-Brücke und der B44, die notwendigen ÜPL/APL 
Mittel in Höhe von 100 T€ zu genehmigen. Die Gegenfinanzierung erfolgt aus den erhöhten 
Gewerbesteuerzahlungen im HH-Jahr 2019. 
 

Sach- und Rechtslage: 
 

Der Abschnitt der Bürstädter Straße zwischen der Weschnitz-Brücke und der B 44 wurde in den letzten Jahren bei 
schadhaften Stellen immer nur provisorisch geflickt. Inzwischen ist die Fahrbahndecke in einem derart schlechten 
Zustand, dass es dringend notwendig ist, hier eine Fahrbahnsanierung durchzuführen, was auch für 2019 
vorgesehen war.  
 
Im Haushalt 2019 wurden unter dem Produkt 12001 Gemeindestraßen insgesamt 100 T€ für allgemeine 
Instandsetzung von Straßen und Wegen vorgesehen. In diesem war ein Ansatz von rund 50 T€ für die 
Fahrbahnsanierung der Bürstädter Straße zwischen der Weschnitz-Brücke und der B44 vorgesehen. 
 
Die vorgesehenen Mittel müssen allerdings aufgrund eines Wasserrohrbruchs in der Pacellistraße für die dortigen 
Arbeiten eingesetzt werden, da aufgrund überalterter Leitungen die komplette Frischwasserversorgung erneuert 
wird, was kostenmäßig nicht im Haushalt 2019 vorgesehen war.  
 
Die beigefügte Kostenkalkulation stellt eine Fahrbahnsanierung nach Abfräsen der alten Deckenschicht einer 
grundhaften Fahrbahnsanierung ohne Gehwegausbau (aufgeteilt nach Bereichen) gegenüber. Aus Sicht der 
Verwaltung ist eine grundhafte Fahrbahnsanierung derzeit nicht sinnvoll, da mehrere Fragestellungen an dieser 
Stelle zu berücksichtigen sind, wie zum Beispiel die Radwegeführung oder auch generell die Anbindung der 
Ortseinfahrt an die B44 (Stichwort Kreisel). Insofern bittet die Verwaltung um die Genehmigung der ÜPL/APL Mittel 
in Höhe von 100 T€ für die Fahrbahnsanierung der Bürstädter Straße aufgrund der vorgelegten Kostenschätzung. 
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